
Teilnahmebedingungen 
für den Kunsthandwerkermarkt auf dem  

Heeper Ting 2026 
 

Die nachfolgenden Regelungen sollen helfen einen reibungslosen Ablauf des 
Heeper Ting und des Kunsthandwerkermarktes zu gewährleisten: 

 
 
 Jeder hat sein Verhalten auf dem Markt und den Zustand seiner Sachen so einzurichten, dass niemand geschädigt,  
     verletzt, behindert oder belästigt wird. 
 
 Nicht zugelassen sind Industrieware oder nicht selbst gefertigte Ware. 
 
 
 Das Entgelt beträgt 60,00 € für einen Innenstandplatz und 54,00 € für einen Außenstandplatz.   
     Der Kunsthandwerkermarkt findet bei jedem Wetter statt.  
 
 Bitte achten Sie auf die Ausschilderung. Folgender Aufbauhinweis ist zu beachten: Ihr Name befindet sich draußen in der   
     Mitte des Standes oder auf dem Turnhallenplan am Eingang zu den Innenstandplätzen. 
 
 Der Standplatzinhaber haftet für alle Schäden, die im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb des  
     Verkaufsstandes entstehen. 
 
 
 Auf- und Abbau 

➢ Innenstandplätze: 
Der Aufbau des Standes darf am Samstag und Sonntag ab 09.00 Uhr, der Verkauf am Samstag ab 10.00 Uhr und 
Sonntag ab 11.00 Uhr beginnen. Optional ist es für die Innenstandplätze ebenfalls am Freitag von 18:00 bis 20:00 
Uhr möglich. Der Abbau erfolgt zwischen 18.00-19.00 Uhr. 

 
➢ Außenstandplätze: 

Der Aufbau des Standes darf am Samstag und Sonntag ab 07.30 Uhr, der Verkauf am Samstag ab 10.00 Uhr 
und Sonntag ab 11.00 Uhr beginnen. Der Abbau erfolgt zwischen 19.00-20.00 Uhr. 
Für die Außenstandplätze gilt, dass diese über Nacht komplett abgebaut werden müssen. 

 
 
 Alle Zufahrten zum Festgelände bleiben auch für den Auf- und Abbau verschlossen.  
    Sollte hiergegen verstoßen werden, erfolgt ein Platzverweis.  
 
 
 Einige Be- und Entlade-Möglichkeiten (nicht Parken) sind vorhanden.  
    Die Zufahrt erfolgt vom Hassebrock kommend über die Einbahnstraßen Salzufler Str. und Bischof-Meinwerk-Str.  
    Die entsprechende personalisierte Parkberechtigung wird vorab postalisch zugesandt.  
 
 
 Abfälle sind vom jeweiligen Standinhaber selbst zu beseitigen. Der Standplatz ist gesäubert zu verlassen. 
 
 
 Am Samstag werden vor 9.00 Uhr und am Sonntag vor 10.00 Uhr keine öffentlichen Toiletten zur Verfügung gestellt! 
 
 
 Die Zuweisung eines Standes kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn der / die Standplatzinhaber/-in  
    Gegen diese Teilnahmebedingungen verstößt. Der Veranstalter behält sich vor, in diesem Fall zukünftig keinen Stand     
    mehr zuzuweisen. 
 
 
 Anweisungen des Veranstalters und der Polizei ist Folge zu leisten – auch wenn Sie diesen Teilnahmebedingungen  
    entgegenstehen. 
 
 
 Änderungen sind dem Veranstalter vorbehalten.  


